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Unsere Zahl/Sachbearbeiter (0222) 6505 Datum 

RGp 50j85/Wr/Fe 4 29 8 DW 1 3 • 5 • 1 9 8 5 

Betreff Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Rinderleukoseaesetzgeändert wird 

'" 

Dem Ersuchen des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz 

entsprechend, übermittelt die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

25 Kopien ihres zu dem oben genannten Gesetzesentwurf erstatteten Gut~ 

achtens mit der Bitte um gefälli0e Kenntnisnahme. 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Für den Generalsekretär: 

----

Anlage (25-fach) 

Wiedner Hauptstraße 63 Telex 111871 
Teletex 61-3222138 BWK 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditanstalt-Bankverein DVR 
Konto Nr. 0020·95032/00 0043010 
BlZ 11000 
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" BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswlrtsehaftskammer .... '045 Wien 
Post/ach 

Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom 25. 1 • 1 985 

GZ IV-50.972j3-1-j85 

Unsere Zahl/Sechbeerbeiter 

RGp 50j85jWrjFe 

Nachrichtlich an: 

alle Landeskammern 

Bundessektion Handel 

Bundessektion Gewerbe 

Bundessektion Industrie 

(0222) 6505 

4298 DW 

Datum 

25.3.2985 

Betreff Entwurf eines Bundesqesetzes, mit dem 
das Rinderleukosegesetz geändert wird 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft erlaubt sich zu dem vor

liegenden Entwurf festzustellen, daß die Kennzahl gemäß § 21 Abs 5, 

ab deren Erreichen sämtliche Rinder eines Bestandes auszumerzen sind, 

zu rigoros herabgesetzt wird. Es wird daher beantragt, den bisherigen 

Wert (75 v.H.) als "Mußbestimmuncr" weiter beizubehalten, der Behörde 

jedoch die Möglichkeit einzuräumen, bei Verseuchung eines Rinderbe

standes im Ausmaß von 40 v.H. eine Ausmerzung sämtlicher Rinder eines 

Bestandes anordnen zu können. 

BUNDESKAMMER 
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